
Seit mehr als 100 Jahren
gibt es bereits das An-
bieten von privaten

Diensten an nicht öffentli-
chen Orten als Gewerbe.
Seit 1911 braucht man dafür
eine Konzession“, sagte
Univ.-Prof. Ewald Wiede-
rin, Universitätsprofessor
für Staats- und Verwal-
tungsrecht an der Univer-
sität Wien, beim Juristi-
schen Workshop am 10. De-
zember 2009 im BMI. Die
Sicherheitsbranche sei eine
Wachstumsbranche. Ihr Zu-
wachs an Mitarbeitern und
Umsatz habe sich in den
letzten zehn Jahren verdop-
pelt. In Österreich gibt es
derzeit vier große und etwa
50 kleinere Sicherheitsun-
ternehmen sowie mehr als
100 kleine Bewachungsun-
ternehmen und etwa 150
Privatdetekteien. Die Ge-
schäftsfelder dieser Unter-
nehmen erstrecken sich über
Wachdienste, Werkschutz,
Portierdienste und Trans-
portbegleitungen bis hin zu
Messe- und Veranstaltungs-
services sowie zur Installati-
on von Sicherheitssystemen.

In den letzten Jahren ka-
men vermehrt Tätigkeiten
mit öffentlichem Charakter
hinzu, wie Verkehrsregelun-
gen bei Baustellen, Fahr-
scheinkontrollen in öffentli-
chen Verkehrsmitteln, Kurz-
parkzonenüberwachung,
Straßenaufsicht und Ge-
päcks- und Personenkon-
trollen an Flughäfen und
Personenkontrollen in Ge-
richtsgebäuden. Das seit
2002 bestehende Sicher-
heitsgewerbe vereint zwei
„alte“ Gewerbe in einer Be-
stimmung: Berufsdetektiv
und Bewachungsgewerbe.
„Der Detektiv gleicht sozu-
sagen dem Kriminalpolizis-

ten, der Bewacher dem Si-
cherheitspolizisten“, erklär-
te Wiederin die Abgrenzung
der beiden Tätigkeitsfelder.

Zu den in der Gewerbe-
ordnung festgelegten Tätig-
keitsfeldern des Berufdetek-
tivs zählen Auskünfte über
Privatverhältnisse, Beschaf-
fung von Beweismitteln,
Personenfahndung, die Be-
obachtung von Kunden in
Geschäftslokalen, Personen-
schutz und das Aufspüren
von Geräten zur unberech-
tigten Übertragung von Bild
und Ton sowie von elektro-
nisch gespeicherten Daten. 

Typische Tätigkeiten des
Bewachungsgewerbes sind
die Bewachung von Anla-
gen, der Betrieb von Notruf-
zentralen, die Sicherung und
Regelung des Personen- und
Fahrzeugverkehrs einsch-
ließlich der Überwachung
der Einhaltung von Rechts-
vorschriften oder Transport-
begleitung.

Das Sicherheitsgewerbe
ist ein „reglementiertes Ge-

werbe“, das einen Befähi-
gungsnachweis und eine
einschlägige Praxis – abhän-
gig vom Ausbildungsgrad –
von einem bis zu sieben
Jahren vorsieht. Die Befähi-
gungsprüfung besteht etwa
bei Detektiven aus Rechts-
kunde, Kriminologie und
Fachkunde. Bei Bewachern
umfasst die Prüfung zusätz-
lich „Sicherheitsmanage-
ment“. „Darüber hinaus ist
dieses Gewerbe ein „sensi-
bles Gewerbe“, wofür eine
spezifische Zuverlässigkeit
sowohl für den Gewerbe-
treibenden als auch für seine
Arbeitnehmer verlangt
wird“, sagte Wiederin.

In Bezug auf das Ver-
hältnis des Sicherheitsge-
werbes zur Exekutive erläu-
terte Wiederin, dass Berufs-
detektive nur soweit ermit-
teln dürfen, als sie behördli-
che Ermittlungen nicht
stören und Anordnungen der
Organe des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes befolgen.
Sie haben einen Ausweis
mitzuführen, der nach Auf-

forderung behördlichen Or-
ganen vorzuweisen ist. Mit
Genehmigung des Wirt-
schaftsministers dürfen die
Bewacher in Uniform auf-
treten, allerdings nur so
weit, als es keine Verwechs-
lungsgefahr mit Wachkör-
peruniformen gibt. Der Un-
ternehmensname muss deut-
lich sichtbar sein.

Für die hoheitliche Ver-
waltung stellte Wiederin
Regelungsbereiche vor, die
eine Aufgabenübertragung
im Sicherheitsbereich an
Private in unterschiedlichen
Konstruktionen vorsehen:
Das Luftfahrtsicherheitsge-
setz, landesgesetzliche Re-
gelungen und das Gerichts-
organisationsgesetz. Im
Luftfahrtsicherheitsgesetz
ist die Personenkontrolle als
sicherheitsbehördliche Auf-
gabe vorgesehen, wobei
auch Sicherheitsunterneh-
men mit Kontrolltätigkeiten
betraut werden dürfen. 

Da für die Privaten keine
Zwangsbefugnisse vorgese-
hen sind, wird nur kontrol-
liert, wer dem zustimmt.
Mitfliegen darf allerdings
ausschließlich eine Person,
die kontrolliert wurde. Der
Ausschluss von Personen
vom Flug bleibt den Orga-
nen des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes vorbehalten.
Da es sich bei der Personen-
kontrolle um eine Vollzie-
hung der Gesetze handelt,
sieht das Gesetz die Amts-
haftung vor, welche die
Behörde trifft. Prof. Wiede-
rin betonte, dass der Sicher-
heitsbehörde „maßgeblicher
Einfluss auf die Tätigkeit
der Privaten“ zukomme,
denn „jeder Bedienstete, der
Kontrollen durchführt, muss
zuvor vom Sicherheitsdirek-
tor schriftlich approbiert
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Juristischer Workshop: Sektionschef Mathias Vogl, Leiter der
Rechtssektion im BMI, Prof. Ewald Wiederin.

Privates Sicherheitsgewerbe
Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Sicherheitsgewerbes und die Übertragung von öffentlichen

Aufgaben standen im Mittelpunkt des Vortrags von Univ.-Prof. Dr. Ewald Wiederin bei einem 
Juristischen Workshop im Innenministerium.



werden, was eine entspre-
chende Eignung und eine
Sicherheitsüberprüfung vor-
aussetzt“.

Organe der öffentlichen
Aufsicht. Nach einigen Lan-
desgesetzen und nach der
StVO können Mitarbeiter
der Sicherheitsunternehmen
zu Organen der Parkge-
bührenüberwachung oder
Straßenverkehrsüberwa-
chung bestellt werden. Ge-
meinsam ist solchen Model-
len, dass die Privaten Be-
fehls- und Zwangsgewalt
einsetzen und Organmanda-
te ausstellen dürfen. „Es
handelt sich hierbei nicht
um etwas Neues, sondern
um das klassische Modell
der „Organe der öffentli-
chen Aufsicht“, führte Wie-
derin aus. Organe der öf-
fentlichen Aufsicht bildeten
sich zwischen 1852 und
1860, etwa als Forstschutz-,
Feldschutz- und Bergwacht-
organe. „Sie sind vielfach
dort vorgesehen, wo sich die

Besorgung einer öffentli-
chen Aufgabe und ein priva-
tes Interesse decken“, er-
klärte der Universitätspro-
fessor. Als typisch für die-
ses Modell ist die Ingerenz
der Behörde anzusehen: Es
ist ein Bestellungsakt durch
die Behörde vorgesehen, es
gibt eine Vereidigung und
der Widerruf der Bestellung
ist möglich. „In den Vor-
schriften finden sich jedoch
keine Weisungsbefugnisse“,
betonte Wiederin. „Denn ei-
ne Weisung der Behörde an
die privaten Aufsichtsorga-
ne würde wohl zu Loya-
litätskonflikten führen, die
klassisch zu Lasten der öf-
fentlichen Hand gelöst wer-
den würden.“ Da die gesetz-
ten Akte dieser Organe der
Behörde zugerechnet wer-
den, muss diese vor dem
Unabhängigen Verwal-
tungssenat belangt werden.

Zutrittskontrolle in Ge-
richtsgebäuden. Im Ge-
richtsorganisationsgesetz ist

eine andere Konstruktion
vorgesehen: Auch hier ist
die Auslagerung der Zu-
trittskontrollen in Gerichts-
gebäuden an Private erlaubt.
Personen, die sich nicht
kontrollieren lassen, dürfen
weggewiesen und die Weg-
weisung darf mit Zwang
durchgesetzt werden. Zwi-
schen Sicherheitsunterneh-
men und öffentlicher Hand
besteht ein Vertrag, der das
Unternehmen zur Aufgaben-
erfüllung verpflichtet. Die-
ses betraut damit konkrete
Personen und beaufsichtigt
diese. Die Organe des öf-
fentlichen Sicherheitsdiens-
tes sind den Unternehmen
zur Amtshilfe verpflichtet.
Es gibt jedoch keine Appro-
bation der Bediensteten und
keine Möglichkeit zu deren
Entlassung. Bei Verletzung
des Vertrags kann dieser
durch den Präsidenten des
Oberlandesgerichts gekün-
digt werden, über Streitig-
keiten aus diesem Vertrag
sind die Zivilgerichte zu-

ständig. Diese Umstände
sprechen für Wiederin
dafür, dass in Ermangelung
einer Ingerenz der Unter-
nehmer selbst Behörde sei
und vor dem Unabhängigen
Verwaltungssenat belangt
werden könne.

Eingliederung statt Aus-
gliederung. Prof. Ewald
Wiederin sieht die vorge-
stellten Modelle als „Ein-
gliederung“ in die öffentli-
che Verwaltung und nicht
als „Ausgliederung“ an. Die
Privaten würden zu behörd-
lichen Hilfsorganen ge-
macht. Es erscheine verfüh-
rerisch, schlichte Hoheits-
verwaltung auf Sicherheits-
unternehmen auszulagern,
da „Privaten alles erlaubt
ist, was nicht verboten ist“.
Die Beteiligung von Priva-
ten an der Gefahrenabwehr
sollte aber so ausgestaltet
werden, dass demokratische
und rechtsstaatliche Grund-
sätze gewahrt werden.

Michaela Löff
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Alarmcenter einer privaten Sicherheitsfirma:  Vier große und etwa 50 kleinere Sicherheitsunternehmen sowie mehr als 100
kleine Bewachungsunternehmen und etwa 150 Privatdetekteien gibt es derzeit in Österreich. 


